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Länder erlaſſenen Gemeinde— und Landtagswahlordnungen
entſcheiden. Hier haben wir Oberöſterreich Im Auge; Aſe
aber beſteht nehen der Landtagswahlordnung eine Gemeinde—
wahlordnung für die Landeshauptſtadt Linz, eine für die
eyr, und enne dritte für die ſämmtlichen übrigen Gemeinden
de Landes Nach den Gemeindewahlordnungen für Linz und
cyr iſt den Cooperatoren als ſolchen die aktive Wäahlberechti—
gung für die Gemeindevertretung nicht zuerkannt, und ſie omm
ihnen Aher den gedachten beiden Orten auch ni für den
Landtag 3u, weil die Landtagswahlordnung dieſes Wahlrecht
von jenem für die Gemeindevertretung abhängig macht Dagegen
kann ihnen dieſes zweifache Wahlrecht Iun den übrigen Gemeinden
unſeres Landes mit run nicht beſtritten werden. Die Ge
meindewahlordnung vom I 1864 eſtimm nämlich Iim 4.

lit &, daß Unter den Gemeindeangehörigen auch die In der Lts⸗
ſeelſorge bleihend verwendeten Geiſtlichen das aktive Le für
die Gemeinde genießen. Da die Kapläne, wie wir eben gezeigt
aben, 3u den Gemeindeangehörigen thre Tte 3u zählen ſind,

nur noch In rage, ob ſie Unter die Kategorie der In
der Ortsſeelſorge „bleibend berwendeten“ Geiſtlichen en
Wir lauben leſe rage Unbedingt bejahen 3u können, weil nach
obiger Darſtellung der Anſtellungsort eines Pfarrkaplans als
ſein „ſtändiger Amtsſitz“ betrachten iſt, die beiden Begriffe
„ſtändig“ und „bleibend“ aber dem Sinne nach enti ſind.
Haben die geda  en Cooperatoren das Recht, Ai die Ge
meindevertretung thre Anſtellungsortes 3u wählen, o aben
ſie dieſes Recht Auch für die Landesvertretung, da dieſes etztere
Recht nach Iſerer Landtagswahlordnung allen jenen eingeräumt
iſt, 2 theils nach ihrer Steuerzahlung, theils nach ihrer
perſönlichen Eigenſchaft zUur Qh der Gemeinde-Repräſen—

LS105 berechtigt ſind

XIII. (Devinkulirung von Staats

uld verſchrei⸗
bungen.) Wenn eine vinkulirte Obligation erłau werden
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ſoll, Um mit dem dadurch präſentirten apitale frei verfügen
können, ſo muß dieſelbe devinkulir werden, für die auf
einen beſtimmten Namen lautende Obligation muß wieder eine
olche, die auf den Ueberbringer autet, und mit Zinſenkoupons
verſehen iſt, eingetau werden. Bei der Freiſchreibung von

Staats-Obligationen haben die bei Veräußerung kirchlicher
Uter maßgebenden Vorſchriften (Art X. des Concordates
Diözeſ.⸗Bl 1860 St XXI.) zur Richtſchnur 3u dienen.
Die Kirchen-Vermögens-Verwaltung, E die Devinkulirung
einer Obligation bewerkſtelligen will, hat Qher vor allen in

be⸗einer wohlmotivirten Eingabe, we auch vom Patron,
ziehungsweiſe dem landes fürſtl. Patronatskommiſſär unterſchrieben
ſein ſoll, die Bewilligung des biſchöfl. Ordinariates nachzuſuchen
Dieſes theilt dann das Geſuch mit ſeinem Utachten erſehen der
politiſchen Landesſtelle behufs deren Zuſtimmung mit. ſt teſe
mit der Freiſchreibung ebenſd einverſtanden, ſo ird die

Verwaltung beauftragt, die 3u eyinkulirende Obligation
nebſt dem mit der Siſtirungsklauſel verſehenen Intereſſenzah—
lungsbogen an das biſchöfl. Ordinariat 3u enden, welches dann
ieſe Dokumente der Statthalterei zur Beifügung der Be⸗
ſtätigung übermittelt, daß den beſonderen über die Veräußerung
und Belaſtung des Kirchengute beſtehenden Vorſchriften genügt
worden ſei. Die politiſche Landesſtelle veranlaßt dann den Um⸗
tau der Obligation bei der Staatsſchuldenkaſſa und ſendet
die auf Ueberbringer lautende an das biſchöfl Ordinariat, von
welchem ſie die Kirchenvermögens-Verwaltung ausgefolgt wird.

Linz Anton inzger, Conſiſtorialſekretär.

— —  Piteratur.
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Wenn wir jede brauchbare Erſcheinung auf dem Gebiete


